
794 der Beilar;en zu den stenor;rauhischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Finanzausschusses 

üb9r den Gesetzesbeschl~ß des Nationalrates vom 9~ Juli 1972, 
betreffend ein Bundesgesetz über die steuerrechtliche Behandlung 

der Bezüge o_sI' I1i tglieder de:::- Organe der Gesetzgebung, bestimmter 
oberst9I' Organe der Vollziehu.n3, des Präsidenten und des Vize-

"\ 

präsidenten des Rechnurlgshofes sowie der Mitglieder des Ver-
fassungsgerichtshofes und über im ZusaIfullenhang damit stebende 
Vorsch:riften 

Durch den vorliegeEden Gcsctzesbeschl'.lß des Nationalrates 
sollen die bisher einkom:mensteuerfrt::ien Bezüge der im Titel 
des Gesetzesbeschlusses genannten Personen in Zukunft der 
EiY'~l;:ommen8i:;euer unteritlorfen vIerden .. Sämtliche e:Lnkommensteuer­
rechtliche Vorschriften für die Bezüge der ervlähnten Personen . 
sollen ~-;:ünftig im EirL1i::ommensteuergesetz zusfuillilengefaßt werden. 
Bisherige bundesgesetzliche SG~dcrregelungen sollen aufgehooen 
werdene 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in 
seiner Sitzung vom 11. Juli 1972 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen. 
Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß 

somit den ltntrag, der B'lndesrat "tlolle beschließen! 
Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationrates VOLl 9. Juli 1972, 

betreffend ein Bundesgesetz über die steuerrechtliche Behandlung 
der Bezüge der Mitglieder der Organe der Gesetzgebung, bestimmter 
oberste!' Organe der Vollziehung~ des Präsidenten und des Vize­
präsidenten des Rechnungshofes sowie der Mitglieder des Ver­
fassungsgerichtshofes und über in Zusammenhang damit stehende 
Vorschriften, wird kein Einspruch erhoben~ 

B e d n a r 
Berichterstatter 

Hien, am 11. Juli 1972 
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